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Aus der Rechtsprechung

Wechselt der Einrichtungsträger zur Deckung des Aufwands für die An-
schaffung und Herstellung seiner zentralen öffentlichen Schmutzwasser-
beseitigungsanlage von einer Beitrags- zu einer reinen Gebührenfinanzie-
rung mit unterschiedlich hohen (gespaltenen) Gebührensätzen für 
Grundstücke, für die Anschlussbeiträge gezahlt wurden, und Grundstü-
cke, für die keine Beiträge gezahlt wurden, so steht Art.  2 Abs.  1 GG 
i. V. m. dem verfassungsrechtlichen Grundsatz des Vertrauensschutzes 
nach Art. 20 Abs. 3 GG einer Gebührenfinanzierung der Herstellungs-
kosten entgegen, soweit Anschlussbeiträge wegen hypothetischer Fest-
setzungsverjährung nicht mehr erhoben werden konnten.
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Bei der Gebührenkalkulation ist eine gesamtwirtschaftliche Betrachtungs-
weise hinsichtlich der bei einer Gemeinde als Trägerin der Wasserversor-
gungseinrichtung und Gebührengläubigerin in Zusammenhang mit der 
Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung anfallenden Ein- und Ausga-
ben geboten.
Die von einem Fremdleistungsunternehmen zur Abgeltung der Inan-
spruchnahme der öffentlichen Verkehrswege durch dessen Wasserversor-
gungsanlagen gezahlte Konzessionsabgabe steht in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der von einer Gemeinde wahrgenommenen Aufgabe der 
öffent lichen Wasserversorgung. Sie ist bei der Gebührenkalkulation als 
Einnahme der Gemeinde gebührenmindernd in Ansatz zu bringen.
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